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Jugendschutz (AJS) Landesstelle Nordrhein-Westfalen e.V., Köln
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Jugendförderungsgesetz:
Fast 175 000 Personen in

NRW haben sich an der

Volksinitiative „Zukunft

sichern – ein Kinder- und

Jugendförderungsgesetz

für alle jungen Menschen“ betei-

ligt und fordern eine Rücknahme

der Kürzungen im Kinder- und

Jugendbereich. Damit hat die

Volksinitiative das erforderliche

Quorum von 66 000 Unterschrif-

ten um fast 110 000 übertroffen.

Der Landtag kündigte einen Ge-

setzentwurf bis zum Sommer an.

Jesus-Film: Mel Gibsons umstrit-

tener Jesus-Film “Die Passion

Christi” ist “Ab 16 Jahre” freige-

geben. Wegen des Gewaltausma-

ßes sei der Film nach Meinung

der FSK für unter 16-Jährige „un-

erträglich“. Ähnlich entschieden

wurde in anderen Ländern: In den

USA ist der Film ab 17, in Groß-

britannien ab 18 Jahre freigege-

ben.

Alkohol erst ab 18 Jahre:  Das

Abgabealter für Alkohol soll ge-

nerell auf 18 Jahre heraufgesetzt

werden. Dies jedenfalls will die

niedersächsische Landesregie-

rung mit einer Bundesratsinitia-

tive erreichen. Es soll Schluss

sein mit der Unterscheidung in

branntweinhaltige und sogenann-

te sonstige Getränke, wie Bier,

Wein etc. Über eine generelle Al-

tersgrenze erst ab 18 Jahre war

schon vor der Reform des Jugend-

schutzgesetzes 2002 in der Pres-

se spekuliert worden.

Jugendschutz-Info
Auf großes Interesse ist das

neue Jugendschutz-Info der
AJS gestoßen: Seit Erscheinen
im Februar sind rund 60 000
Exemplare angefordert wor-

den. Der Leitfaden informiert
über die Bestimmungen des
neuen Jugendschutzgesetzes
und des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrages. Auf 29 Fragen,
die in der Erziehung immer wie-
der eine Rolle spielen, werden
Antworten gegeben, zum Bei-
spiel: Wer ist Erziehungsbeauf-
tragter? Wie lange dürfen Ju-
gendliche in eine Disco gehen?
oder Ab welchem Alter darf man
in welchen Film gehen?

Die Broschüre (31 Seiten,
DIN A 6 Postkartenformat, vier-
farbig, 2004) ist in Zusammen-
arbeit und im Auftrag des Mini-
steriums für Schule, Jugend und
Kinder NRW von der AJS her-
ausgegeben worden.

Die Broschüre kann bei der
AJS bestellt werden. Die Schutz-
gebühr beträgt 1 Euro. Ab fünf
Exemplare gibt es Rabatte. Bit-
te, den Bestellschein auf Seite 15

benutzen.

Qualitätsmerkmale von Gewaltprävention
Die Besorgnis um eine zunehmende Aggressivität und Ge-

walt unter Kindern und Jugendlichen hat zu einer Vielzahl von
gewaltpräventiven Projekten in Schulen, Kindergärten und
Freizeiteinrichtungen geführt. Zunehmend jedoch wird die Fra-
ge gestellt, ob alle angebotenen Maßnahmen und Programme
die erwünschte Wirkung haben, nämlich Gewalt effektiv und
langfristig abzubauen. In Deutschland steckt die Wirkungsfor-
schung von Präventionsprojekten noch in den Kinderschuhen.
Zusammen aber mit den Ergebnissen ausländischer Evaluati-
onsstudien konnten bereits wichtige Hinweise gewonnen wer-
den, unter welchen Bedingungen Gewaltprävention die ge-
wünschte Wirkung haben kann. Ab Seite 4 werden Merkmale
erfolgreicher gewaltpräventiver Projekte zusammengestellt.

Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Polizei
Immer wieder kommt es zu Diskussionen über die Zusam-

menarbeit von Jugendhilfe und Polizei. Auf welchen Gebieten
ist sie im Kinder- und Jugendschutz sinnvoll und auch gebo-
ten? Wo müssen sich beide Seiten aufeinander zubewegen oder
voneinander abgrenzen? Fragen, die auch nicht verstummt
sind, seitdem in Nordrhein-Westfalen die Kooperation zu
Beginn der 1980er Jahre im Landesarbeitskreis Jugendhilfe
und Polizei eine institutionalisierte Form gefunden hat. Über
Rückblick und den aktuellen Stand des Verhältnisses wird ab
Seite 11 anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Landesar-
beitskreises Jugendhilfe und Polizei berichtet.

aus: FAZ
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  Stichwort

Alcopops – „Dann soll mein Sohn Bier trinken!“

Vierfarbige Aufkleber im Postkar-
tenformat kann ab sofort zum Preis
von 0,50 Euro bestellt werden.
Siehe: www.drei-w-verlag.de

Eine besondere Herausforde-
rung stellen seit einigen Monaten
die branntweinhaltigen Misch-
getränke dar (alkoholhaltige Li-
mos), meist verniedlichend als „al-
copops“ bezeichnet. Der Konsum
ist „dramatisch“ gestiegen, wie
eine Untersuchung der Bundes-
zentrale für gesundheitliche Auf-
klärung herausfand. Etwa 48 Pro-
zent der 14- bis 17-Jährigen sol-
len regelmäßig alcopops trinken
– „mindestens“ einmal im Monat.
„Nur“ 12 Prozent tun dies „minde-
stens“ einmal in der Woche.

Der Konsum von alcopops ist
nicht besorgniserregender als der
Alkoholkonsum generell unter
Jugendlichen und – was häufig
übersehen wird – als der Konsum
von illegalen Drogen wie Canna-
bis und Ecstasy. Der Anteil der
branntweinhaltigen Mischgeträn-
ke an der Gesamtzahl aller kon-
sumierten Spirituosen von Jung
und Alt beträgt 9 Prozent (wenn

trunken werden, weil sie neu und
genau für ihre Altersgruppe ent-
wickelt wurden. Dabei muss zwi-
schen Jungen und Mädchen unter-
schieden werden. Während Erst-
genannte nach kurzer Probierpha-
se die Lust an dem süßen Zeug
verlieren und lieber zu Bier und
Wodka übergehen, hat ein Anteil
von Mädchen Gefallen am Ge-
schmack gefunden.

Die süßen branntweinhaltigen
Mixgetränken können jüngere und
vor allem Mädchen regelrecht ver-
führen, frühzeitig mit dem Alkohol-
trinken zu beginnen (Stichwort Ein-
stiegsdroge). Hier liegt das Problem,
das Erschließen neuer Zielgruppen
für den Alkohol. Doch darauf wie
auf das stets wechselnde Einstiegs-
alter beim Alkoholkonsum muss
sich die Vorbeugung immer wieder
neu einstellen.

Was ist zu tun? Eine Unter-
scheidung in oder gar Hervorhe-
bung von einzelnen Suchtmitteln
ist in diesem Falle nicht sachge-
recht. Nicht die alcopops sind so
sehr das Problem, als vielmehr der
Alkoholkonsum generell bei Ju-
gendlichen. Der wird aber insge-
samt unterschätzt. Das fängt schon
beim Jugendschutz an. Das Ju-
gendschutzgesetz verbietet es,
Bier, Wein an unter 16- Jährige
und harte Sachen, auch brannt-
weinhaltige Mischgetränke, an
unter 18-Jährige zu verkaufen. Doch
an der Durchsetzung hapert es. Die
angestrebte Verteuerung durch eine
Sondersteuer kann ein weiterer
Schritt sein, dass Jugendliche alco-
pops meiden werden. Doch damit
lassen sie sich nicht vom Alkohol-
konsum abbringen. Jugendliche
kennen die Alternativen zum Fertig-
Longdrink.

Aber auch Erwachsene, die zu-
nächst über alcopops kaum etwas
wissen, sind für „Alternativen“,
worauf die Bemerkung einer be-
sorgten Mutter schließen läßt. Die
wollte nämlich wissen, was denn
alcopops seien. Nachdem sie erfah-
ren hatte, dass darin Branntwein
enthalten ist, stellt sie kategorisch
fest: „Dann ist es besser, dass mein
Sohn Bier trinkt!“    (jl/AJS)

Produkte
Die größten Hersteller von brannt-

weinhaltigen Mischgetränken sind
die Firma Diageo in Rüdesheim/
Rhein (Produkt Smirnoff ICE, Mix-
Getränk mit 12,5 % Wodka) und Bar-
cadi (mit Breezer und Rigo, Mix-Ge-
tränk mit 12,5 % Rum). Außerdem
werden die Produkte von Aldi (Zar-
anoff Fresh/Old Hopking Whitey)
oder Lidl (Rachmaninoff Vodka Ice)
oft gekauft. Daneben soll es ca. 120
No-Name-Produkte geben. Ein
Mischgetränk (GO-Wodka-Drinks)
wird nicht in Flaschen, sondern in
Tuben angeboten. (siehe Zeitschrift
test 3/2004)

Alkoholgehalt
Ein alcopop enthält etwa so viel de-

stillierten Alkohol wie zwei Schnäpse
(im Schnitt zwischen 5 und 6 Volu-
menprozent Alkohol, gleich ca. 12
bis 13 Gramm reiner Alkohol), doch
durch die Süße und das intensive
Aroma (z.B. Limetten) schmeckt
man ihn kaum oder gar nicht. Die
Wirkung des Alkohols ist aber schon
kurz nach dem Trinken zu spüren.
Sie wird vor allem durch die Koh-
lensäure und durch den Zucker be-
schleunigt.

Abgabeverbot
An Jugendliche dürfen keine

branntweinhaltigen Getränke abge-
geben. Auch darf ihnen der Verzehr
nicht gestattet werden (§ 9 Jugend-
schutzgesetz - JuSchG). Dazu zäh-
len auch branntweinhaltige Mischge-
tränke wie alcopops (siehe Erlaß des
Ministeriums für Schule, Jugend und
Kinder NRW vom 27.08.2003 Az.:
313-6302.3.1 – unter www.ajs.nrw.de
Link „NRW-Ausführungsrecht“).

„Kein Verkauf an  . . .“
Ein solcher Hinweis auf der Fla-

sche ist gesetzlich nicht vorgeschrie-
ben. Die großen Hersteller (Barcadi
und Diageo „Smirnoff“) gehen zur
Zeit dazu über, auf dem Etikett das
Abgabeverbot zu drucken. Dabei ist
in den meisten Fällen die Schrift so
klein geraten, dass der Aufdruck
kaum wahrzunehmen, geschweige
auf den ersten Blick zu lesen ist.

Angaben auf der Flasche
Grundlage für die Kennzeichnung

von Lebensmitteln, auch von Alko-
holprodukten, ist die Lebensmittel-
kennzeichnungs-Verordnung (LMK-
VO). Danach muss auf den Flaschen
angegeben sein die Höhe des Alko-
holgehalts, nicht aber die Art der
Herstellung. Auch müssen die ge-

schmacksbestimmenden Merkmale
der alcopops angegeben werden (Li-
metten, Rum, Wodka), wie auch Kon-
servierungsstoffe etc.

Andere Inhaltsstoffe
In alcopops sind neben Alkohol

(jeweils Wodka, Rum, Whiskey, Gin,
Tequila, Cachaca) viele andere Stof-
fe enthalten, wie Zucker, Farbstoffe,
meist synthetisch mit hohem Aller-
gierisiko, Konservierungsstoffe, Kof-
fein, Chinin, Taurin und Thujon.

Werbung
Besonders bemerkenswert ist die

Werbung für alcopops. Sie zielt mit
ihren Slogans und Beiprodukten (T-
Shirts, Schlüsselanhänger, Kappen
etc.) und den Namen und Logos der
bekannten Produkte vor allem auf Ju-
gendliche. Mit solchen sekundären
Beigaben umgehen die Hersteller das
in mehreren Vorschriften enthalten-
de direkte Werbeverbot für den Kon-
sum alkoholischer Getränke bei Ju-
gendlichen.

Der Begriff „alcopops“
Der Begriff „alcopops“ ist Mitte

der 1990er Jahre in England aufge-
kommen; er stellt eher eine Verharm-
losung des Problems dar, das sich
hinter dem Konsum dieser Getränke
verbirgt. Ursprünglich waren sie
nicht so sehr als alkoholische, son-
dern als Limonaden/Fruchtsäfte de-
klariert. Erst auf Beschwerden der
Eltern wurde der Hinweis auf „alko-
holhaltig“ gegeben.

Spirituosen?
Nicht kompatibel sind das deut-

sche Jugendschutzgesetz (Bundes-
recht) und die EU-Verordnung 1579/
89 („Spirituosen“) vom 29.05.1989.
Letztgenannte spricht europaweit ein-
heitlich von Spirituosen und legt zu-
gleich den Mindestalkoholgehalt fest:
15 Volumenprozent. Das Abgabever-
bot nach dem Jugendschutzgesetz
richtete sich demgegenüber nach der
Art des Alkohols, hier: branntwein-
haltig (§ 9 JuSchG).

Sondersteuer
Von der Belegung einer Sonder-

steuer auf alcopops (durchschnittlich
83 Cent pro 0,3-Liter-Flasche) wird
eine Reduzierung des Absatzes er-
wartet. Dabei stützt man sich auf Er-
fahrungen aus anderen Ländern, wie
beispielsweise in Frankreich. Im
Nachbarland geht es bei dem Zurück-
drängen von alcopops auch um die
Stabilisierung des Weinkonsums.

auch, was unterstellt werden
kann, unter Jugendlichen stei-
gend) und 0,4 Prozent am Ge-
samtkonsum aller alkoholischen
Getränke (Bier: 80 Prozent, Wein
15 Prozent, Spirituosen 5 Prozent
– laut Spirituosenverband).

Es ist klar, dass diese Geträn-
ke interessant für Jugendliche
sind und von ihnen vermehrt ge-
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Nachricht ist das,
was interessant ist.

(Leitspruch der NEW YORK TIMES:
All the news that’s fit to print.)

Indizierungsgegner begehen
vorsätzliche Straftat

Auch die zweite Alternative hat
Petersen bedacht: Sollte er verur-
teilt werden, will er weiter den ge-
richtlichen Weg bestreiten. Es er-
gebe sich dann die Möglichkeit,
vor das Bundesverfassungsgericht
zu gehen. Das sei möglich, da eine
Ablehnung der Klage „massive
Auswirkungen nach sich ziehen
würde (nämlich Geldstrafe sowie
Eintragung ins Vorstrafenregi-
ster)“, teilte Petersen mit. Falls das
Bundesverfassungsgericht das
eventuelle Urteil bestätigen soll-
te, will er sich an europäische Ge-
richte wenden.     heise online

Gericht stoppt
Zwangshaft für
Schulschwänzerin

Auch notorische Schulschwän-
zer dürfen nicht ohne weiteres in
Zwangshaft genommen werden.
Das hat das Bremer Oberverwal-
tungsgericht (OVG) entschieden.
Nach Angaben eines Justizspre-
chers hatte eine 16-Jährige ihren
Schulbesuch „praktisch einge-
stellt“, woran auch Lehrer und
Sozialdienste nichts ändern konn-
ten. Als auch die Androhung ei-
nes Zwangsgeldes nicht fruchte-
te, verhängte die Schulbehörde
ersatzweise einen Tag Zwangs-
haft gegen die Schülerin. Die für
den Freiheitsentzug nötige rich-
terliche Bestätigung wurde je-
doch vom Verwaltungsgericht
und jetzt auch vom OVG verwei-
gert (Az.:1S 21/04).                  FR

Jan Petersen, Gründer der „In-
itiative gegen die Indizierung von
Computerspielen“, hat als „sym-
bolischen Akt“ auf einer Informa-
tionsveranstaltung das indizierte
Spiel Unreal Tournament 2003 an
eine sechzehnjährige Computer-
spielerin verkauft. Durch eine
Selbstanzeige hofft Petersen, ein
Verfahren einzuleiten und zu be-
weisen, dass das Spiel zu Unrecht
indiziert sei. Sollte er vor Gericht
freigesprochen werden, müsse der
Titel vom Index genommen wer-
den; auch für andere indizierte
Spiele könnte der Ausgang dieses
Musterprozesses relevant sein.

Immer mehr Menschen mit Störungen
der Stimme

„Die Zahl der Sprechstimmer-
krankungen nimmt hier zu Lande
dramatisch zu. Immer mehr Er-
wachsene verlieren die Sensibili-
tät für Ihre Stimme, was sich oft
nachteilig im Beruf auswirkt.“
Dieses Fazit zog Michael Fuchs,
Leiter des phoniatrischen Labors
an der Klinik für Hals-, Nasen-
und Ohrenheilkunde der Universi-
tät Leipzig, auf einem interdiszi-
plinären Symposium  zur Kinder-
und Jugendstimme. Mitverant-
wortlich für diese Entwicklung
macht der Mediziner und ehema-
lige Thomaner den heutzutage bei-
nahe vollständigen Ausschluss des
Singens im Alltag von Kindern
und Jugendlichen. Die Tendenz
gehe aber heute schon bei Kindern

zu einer rauhen, klanglich einge-
schränkten Stimme. „Wir haben
eine erschreckend große Zahl
kindlicher Heiserkeiten“, bestätig-
te Professor Eberhard Kruse, Prä-
sident der Deutschen Gesellschaft
für Phoniatrie und Pädaudiologie.

„Gerade Kinder sind aber sehr
sangesfreudig und haben noch
keine Scheu, sich emotional zu
äußern. Die Pflege der Stimme
bedeutet auch Lockerung von Ver-
spannungen, entspannterer At-
mung und Zulassen von Emotio-
nen. Unsere Probanden können
heute keine Volkslieder mehr vor-
tragen. Das Können der deutschen
Gesangsstudenten hat insgesamt
sehr nachgelassen.   DW

Mehr für
Jugendhilfe

Bund, Länder und Gemeinden
haben im vergangenen Jahr mehr
Geld für die Kinder- und Jugend-
hilfe ausgegeben. Die Mittel stie-
gen 2002 im Vergleich zum Vor-
jahr insgesamt um fünf Prozent
auf 20,2 Milliarden Euro, teilte
das statistische Bundesamt mit.
Mehr als die Hälfte davon (10,5
Milliarden Euro, plus acht Pro-
zent) wurden für Einrichtungen der
Kindertagesbetreuung verwendet.
Dazu zählen Kinderkrippen, Kin-
dergärten und Horte.     KStA

Eigenes Handy erst ab zwölf Jahren
Eltern sollten Kindern unter

zwölf Jahren kein eigenes Handy
anschaffen. Die Mehrheit der Ex-
perten gehe davon aus, dass
Grundschulkinder noch kein eige-
nes Mobiltelefon benötigen, be-
richtet die in München erscheinen-
de Zeitschrift „Meine Familie &
Ich“. Für Kinder ab zwölf Jahre
mache ein eigenes Handy vor al-
lem dann Sinn, wenn sie längere
Wege zur Schule, zum Sportver-

ein oder Musikunterricht zurück-
legen müssten. Damit das Mobil-
telefon nicht zur Schuldenfalle
wird, sollten Eltern von Anfang an
auf die Kosten achten. Am besten
werde schon bei der Anschaffung
geklärt, wer für das Telefonieren
finanziell aufkommt. Medienpäd-
agogen raten zudem zum Kauf
von Prepaid-Karten, mit denen
Kinder besser lernen, mit ihrem
Budget hauszuhalten.         KStA

  Umschau

Gus Van Sants
„Elephant“ für
belgische Schüler
tabu

Gus Van Sants Elephant über
das Massaker an der Columbine-
Highschool bleibt für belgische
Jugendliche tabu. Der Film des
US-Regisseurs soll wegen der
Gewaltszenen „für Kinder verbo-
ten werden“. Nach einem Gesetz
von 1929 bezieht sich das auf Ju-
gendliche unter 16 Jahren. Eine
stärkere Differenzierung – in
Frankreich etwa ist der Film ab 12
Jahren freigegeben – ist nach bel-
gischem Recht nicht möglich.   FR

aus: AN
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Qualitätsmerkmale von Gewaltprävention
Erkenntnisse aus der Evaluationsforschung

Die Gewaltdiskussion der letzten Jahre hat
das Bewußtsein der Fachöffentlichkeit, aber
auch das großer Teile der Bevölkerung und
insbesondere junger Menschen für Gewaltphä-
nomene geschärft. Die Aufmerksamkeit galt
nicht nur den Ursachen und Auswirkungen von
körperlicher Gewalt, sondern es nahm auch die
Sensibilität für psychische Gewaltformen zu.

Mehr als noch vor 10 oder 20 Jahren den-
ken Menschen darüber nach, wie wir mitein-
ander umgehen, miteinander kommunizieren
sollten, damit es uns gut geht und wir Kon-
flikte konstruktiv lösen. Und es gibt eine zu-
nehmende Auseinandersetzung um die richti-
gen, individuell passenden Konzepte und
Maßnahmen für Kinder und Jugendliche, die
Probleme haben und diese gewalttätig ausleben.

Das sind gewiß Vorteile der Debatte, aber
es gibt auch eine Reihe von problematischen
Begleiterscheinungen.

1. Das Gewaltphänomen wird überschätzt.
Wissenschaftliche Studien vor allem im Be-
reich der Schule haben immer wieder festge-
stellt, dass der Anstieg der Gewalt wesentlich
geringer ist als oft unterstellt wird. Dadurch
werden Ängste geschürt. Diese können zur
Aufschaukelung und Aufrüstung beitragen.
Außerdem führt Dramatisierung zu überzoge-
nen Überwachungs- und Kontrollfantasien mit
entsprechenden Strafverschärfungsvorschlä-
gen, um Handlungsfähigkeit zu demonstrieren,
die aber nicht der Sache dienen. Man muß sehr
aufpassen, dass rein ordnungs- und sicherheits-
politische Interessen nicht den Blick für sozi-
alpädagogische Notwendigkeiten verstellen.

2. Zweitens hat die Gewaltdebatte zu einem
unreflektierten Aktivismus in Form einer Flut
an echten und vermeintlichen Präventionspro-
jekten und Programmen geführt.

Da findet man einerseits altbekannte Kon-
zepte und Projekte, die früher zum Beispiel
einfach als „sinnvolle Freizeitbeschäftigung“
durchaus ihre Berechtigung hatten, nun aber
das Etikett „gewaltpräventiv“ bekommen. Das
mag verständlich sein, da man heute für Ge-
waltprävention am leichtesten Geld locker ma-
chen kann. Gelegentlich nimmt das absurde
Formen an, wenn zum Beispiel ein Fußball-
verein seine Weihnachtsfeier aus Mitteln ei-
nes Landespräventionstopfes finanziert be-
kommt, so Christian Lüders vom Deutschen
Jugendinstitut in München.

Aber auch bei eigens entwickelten Präven-
tionsprogrammen oder bei Ansätzen, die aus
dem Ausland übernommen werden, ist es an-
gebracht, sie zunächst kritisch zu hinterfragen.
Die meisten Projekte sind gut gemeint, und
nicht selten wird eine Menge Arbeitszeit, En-
ergie, Engagement und auch Geld investiert.
Oft aber fehlt eine gründliche Projektplanung,
die mit einer Problemanalyse beginnen und
darauf aufbauend allgemeine und konkrete
Ziele, Zielgruppen, die passende Methoden-
auswahl usw. festlegen und begründen muß.
Im Gegensatz zu vielen europäischen und
anderen westlichen Ländern werden Projekte
und Programme in Deutschland noch immer
in den wenigsten Fällen gründlich ausgewer-
tet – in Form einer Selbst- oder Fremdevalua-
tion.

Ich werde später über einige Erkenntnisse
berichten, die Susanne Karstedt in einer Fach-
zeitschrift der Gewerkschaft der Polizei unter
dem Titel „Zwischen Spaß und Schock. Vom
vernünftigen Umgang mit jugendlichen Straf-
tätern“ (dp spezial 11/2000) zusammengetra-
gen hat. Die meisten Erkenntnisse stammen
aus Evaluationsstudien aus den USA und dem

europäischen Ausland. Die Ergebnisse sind
auch für uns aufschlußreich, besonders im Hin-
blick auf Konzepte und Programme, die wir
ganz oder teilweise übernommen haben – z. B.
Mitternachtsbasketball oder Streitschlichter-
programme.

Zuvor möchte ich noch einige allgemeine
Anmerkungen machen bzw. Fragen stellen zum
Thema „Prävention“ und „Gewaltprävention“.

Ist Prävention stigmatisierend?
Prävention ist, wie bereits gesagt, aktuell

und scheint viele Türen und Töpfe zu öffnen.
Unumstritten ist sie unter Pädagogen/innen
allerdings nicht. So liest man in letzter Zeit
zunehmend Artikel von Fachleuten, die kriti-
sieren, dass Prävention sich zwangsläufig an
Defiziten orientiert und befürchten, dass Kin-
der, Jugendliche und Familien dadurch stigma-
tisiert werden. Die Jugendhilfe hat sich ja in
den letzten Jahren immer mehr darum bemüht,
an den Ressourcen der Beteiligten anzusetzen
(Stichwort: Empowerment) und nicht an den
Mängeln. Diese Skepsis gegenüber Präventi-
on gilt verstärkt im Hinblick auf Kriminal- und
Gewaltprävention.

aus:
Weisser Ring
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Mein Standpunkt dazu ist pragmatisch: Es
gibt Gefährdungen, Risiken, Problemkonstel-
lationen, es gibt individuelle Störungen und
Problemgruppen, Vernachlässigung und Ge-
walt – und darauf müssen wir Antworten und
Lösungen finden. Für mich ist das kein ent-
weder – oder. Auch wenn wir die Unzuläng-
lichkeiten der Betroffenen sehen und gemein-
sam mit ihnen daran arbeiten, können wir zu-
gleich ihre Stärken beachten und schätzen. Das
gebietet letztlich auch die Würde des Men-
schen und der Respekt - und diese Haltung
muß immer unsere grundlegende Handlungs-
maxime sein.

Ist Prävention Aufgabe der
Jugendhilfe?

Der Begriff „Prävention“ ist im KJHG nicht
ausdrücklich erwähnt. Am ehesten noch kann
man das Anliegen von Prävention aus § 14
(Kinder- und Jugendschutz) und den Leitnor-
men des KJHG in § 1 herauslesen, die als Ziel
haben,

● junge Menschen in ihrer Persönlichkeits-
und sozialen Entwicklung zu fördern,

● sie vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen,

● Benachteiligungen abzubauen,

● Eltern und sonstige Erziehungspersonen zu
unterstützen und

● Positive Lebensbedingungen für junge
Menschen und ihre Familien zu erhalten
oder zu schaffen.

Kann man Prävention überhaupt
nachweisen?

Wenn Prävention gelänge, hätte sie den ge-
waltigen Vorteil, dass wir uns nicht mit den
Problemen herumschlagen müßten, deren Auf-
treten wir ja mit Prävention verhindert haben.
Die Krux ist nur, dass kein Mensch in die
Zukunft sehen kann und daher weiß, welches
Problem aufgrund unseres Handelns nicht auf-
treten wird. Zum Beispiel wissen wir nicht, ob
ein bestimmtes Kind ohne unsere Maßnahme
kriminell oder gewalttätig geworden wäre.

Vor allem bei der sogenannten primären
Prävention ist es außerordentlich schwer, den
Nachweis für ihre Wirksamkeit zu führen.
Zielgruppen der primären Prävention sind alle
Kinder und Jugendlichen, ihre Eltern, Erzie-
her/innen und Lehrer/innen, Sozialpädagogen/
innen, ohne dass besondere problematische
Auffälligkeiten vorliegen, ansonsten würde es
sich bereits um Sekundärprävention handeln.
Bei der Sekundärprävention haben wir zumin-
dest eine gewisse Chance zu sehen, ob sich
ein Problemverhalten durch unseren Einfluß
verändert.

Was zählt eigentlich zur Prävention?
Ein weiteres Problem der Primärpräventi-

on liegt darin, dass man nahezu alle förderli-
chen Maßnahmen dazu zählen könnte, wenn
man davon ausgeht, dass positive Lebens- und
Entwicklungsbedingungen abweichendes, kri-
minelles und gewalttätiges Verhalten verhin-
dern oder zumindest weniger wahrscheinlich
machen. Dann aber wird der Begriff der
(Gewalt)Prävention beliebig und inhaltsleer.
Das heißt, wir müssen versuchen, Prävention
einzugrenzen. Ziele und Maßnahmen benen-
nen, die unserer begründeten Meinung nach
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Ge-
waltursachen beeinflussen und damit zu we-
niger Gewaltakzeptanz und Gewalthandeln
führen.

Gibt es Hinweise auf Wirksamkeit?
Bei dieser Frage können uns die schon er-

wähnten Evaluationsstudien weiterhelfen und
deshalb möchte ich jetzt die wichtigsten Er-
gebnisse zusammenfassen. Sie sind aufgeteilt
nach den Lebensbereichen Schule, Sport und
Freizeitprogramme, Soziale Trainingspro-
gramme, Gemeinwesenprojekte, Streetwork
und Peergruppenprogramme. Überprüft wur-
den sowohl primärpräventive Programme, die
sich an Jugendliche generell richten wie auch
Programme, deren Zielgruppe gefährdete Ju-
gendliche sind.

Schulprogramme
Es ist wichtig, von realistischen Erwartun-

gen auszugehen, und daher sollte man sich
darüber klar sein, dass Schule immer nur ei-
nen Teil der Gewaltbedingungen beeinflussen
kann und Schulprogramme daher auch nur
einen bestimmten Anteil von Gewalt reduzie-
ren können. Diese Chance allerdings sollten
Schulen nutzen.

Sowohl die Auswertung von Susanne Kar-
stedt wie auch deutsche Evaluationsstudien
zur Gewaltprävention an Schulen sagen über-
einstimmend, dass Einzelmaßnahmen an
Schulen, etwa Projekttage und Projektwochen,
Vorträge, die Teilnahme an einem Wettbewerb
u. ä. keine Präventionswirkung haben. Unter-
richt – vor allem Frontalunterricht - sowie Dis-
kussionsrunden haben zumindest keine Effek-
te in Bezug auf die Reduzierung von Jugend-
kriminalität und Gewalt. Rechtskundeunter-
richt beispielsweise verbessert zwar die
Rechtskenntnisse, führt aber nicht zu weniger
Gewalt und Kriminalität. Mehr Wirkung ha-
ben dagegen Trainingsprogramme, in denen
umfassende Verhaltenstechniken und soziale
Kompetenzen vermittelt werden. Es müssen
also interaktive Techniken eingesetzt werden.
Besonders gut haben dabei Programme abge-

schnitten, in denen im Training immer wieder
auf Kontrolle des Gelernten, Rückmeldung
und Verstärkung Wert gelegt wurde.

Erfolgreich sind solche stark strukturierten
Programme auch bei Risiko- und Problem-
gruppen, wie zum Beispiel bei besonders ag-
gressiven Jungen.

Allerdings kommt es entscheidend darauf an,
dass die Programme langfristig angelegt sind,
dass die Trainingseinheiten häufig stattfinden
und dass es intensive Kontakte zwischen den
Jugendlichen und den Trainer/innen gibt. Auch
an sich erfolgreiche Programme bringen dann
nichts, wenn Teile ausgelassen, sie also nicht
vollständig durchgeführt werden.

Einmalige Programme haben keine dauerhaf-
ten und langfristigen Wirkungen, selbst wenn sie
zunächst erfolgreich scheinen, weil sie kurzfri-
stig die Gewalt vermindern. Es reicht also nicht,
ein soziales Trainingsprogramm nur in der
Grundschule oder in den Eingangsstufen von
weiterführenden Schulen einzurichten, sondern
man muß die Kinder und Jugendlichen kontinu-
ierlich weiter trainieren.

Generell hat sich gezeigt, dass ein umfas-
sendes Schulkonzept zum Umgang mit Gewalt
und zur Gewaltprävention am ehesten sein Ziel
erreicht. Dabei kommt es darauf an, dass das
Lehrerkollegium, die Elternschaft und die
Schüler/innen kooperieren und an einem
Strang ziehen. Es geht letztlich darum, ein
positives Schulklima mit einem akzeptierten
Regelwerk zu schaffen.

Susanne Karstedt ist auch auf die Streit-
schlichter-Programme eingegangen, die inzwi-
schen an vielen Schulen erprobt werden oder
bereits fest eingeführt wurden. Insgesamt stellt
Karstedt den sogenannten Peergruppen-Pro-
jekten ein schlechtes Zeugnis aus. Bei diesen
Ansätzen geht man von der Hoffnung aus, dass
Gleichaltrige oder ältere Jugendliche für ihre
Altersgenossen glaubwürdiger als Erwachse-
ne sind, wenn sie gegen Drogen oder Gewalt
argumentieren. Es zeigte sich aber, dass alle
Programme, in denen Mitschüler/innen eine
aktive und zentrale Rolle einnahmen, nicht er-
folgreich waren. Teilweise waren sie sogar ge-
waltsteigernd. Vermutet wird, dass Jugendli-
che sich in ihrem problematischen Verhalten
untereinander eher be- und verstärken. Wir-
kungsvoller waren Programme dann, wenn Er-
wachsene kontinuierlich und konsequent mit
einbezogen wurden.

Streitschlichterprogramme schnitten zwar
auch nicht gut ab, hatten aber zumindest kei-
ne nachteiligen Effekte. Allerdings – und das
zeigen auch etliche deutsche Studien – haben
Streitschlichter-Programme dann durchaus ih-
ren Wert, wenn sie in ein umfassendes Schul-
programm der Konfliktregulierung und zur
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Stärkung des sozialen Umgangs eingebunden
sind und von geschulten Pädagogen/innen kon-
tinuierlich begleitet werden. Optimal sind
Streitschlichter-Programme immer dann, wenn
die Ausbildung einzelner Schüler/innen zu
Streitschlichtern durch ein soziales Kompe-
tenztraining für alle Schüler/innen ergänzt
wird.

Sport und Freizeitprogramme
Sport- und Freizeitprogramme haben viele

positive Wirkungen, aber – so das Fazit der
Wirkungsstudien – sie verhindern in der Re-
gel nicht Kriminalität und Gewalt. Diese Art
von Maßnahmen ist vor allem in den USA weit
verbreitet und sie sind relativ gut evaluiert. Die
Programme sind ein Beispiel dafür, wie eine
zwar populäre, nicht aber fundierte Theorie
populäre Programme begründet. Die Theorie
besagt, dass Freizeit- und Sportangebote Ju-
gendliche erst gar nicht auf dumme Gedanken
kommen lassen. Das aber stimmt so nicht, teil-
weise kam es sogar zum Anstieg von Krimi-
nalität und Gewalt.

Für das schlechte Abschneiden werden fol-
gende Gründe diskutiert und entsprechende
Verbesserungen vorgeschlagen:

● Die Zusammenfassung von Jugendlichen
mit hohem Delinquenz- und Gewaltrisiko
führt zu einer Verstärkung des Risikover-
haltens, vor allem des aggressiven Verhal-
tens.

● Sport alleine reicht nicht. Zumindest muß
in die Angebote ein zusätzliches Training
für soziales Verhalten eingebaut werden.
Überhaupt ist das A und O solcher Pro-
gramme die Beteiligung und Aufsicht von
Erwachsenen. Diese Erwachsenen müssen
allerdings gut ausgebildet und auf den
Umgang mit schwierigen Jugendlichen vor-
bereitet sein. Hier liegt wohl oft die Krux
solcher Konzepte und Programme. Ehren-
amtliche Übungsleiter mit einer 120-Stun-
den-Ausbildung sind mit diesen Anforde-
rungen schlicht überfordert. Diese Erkennt-
nis wurde kürzlich bei einer Tagung der ajs
Baden-Württemberg über die Möglichkei-
ten des Sports in der Gewaltprävention be-
stätigt, an der auch der bekannte Sportpäd-
agoge Gunter Pilz aus Hannover teilgenom-
men hat.

● Special Events wie „Basketball um Mitter-
nacht“ sind nicht erfolgreich, außer in Ver-
bindung mit einer kontinuierlichen Betreu-
ung und Begleitung und mit einem klaren
sozialpädagogischen Ansatz.

● Ein weiteres Problem besteht darin, dass
die anvisierten Zielgruppen – Jugendliche

aus Risikogruppen, gewaltgeneigte Jugend-
liche – oft gar nicht erreicht werden.

Relativ schlecht abgeschnitten haben auch
Programme, in denen Schulen sich geöffnet
haben für Freizeitangebote und Sportaktivitä-
ten außerhalb der Schulzeit. Teilweise haben
dort das Risikoverhalten, impulsives und ag-
gressives Verhalten und Drogenkonsum sogar
zugenommen.

Skeptisch gesehen werden Programme, in
denen delinquente Gruppen, Gangs oder Ban-
den als ganzes betreut werden. Bei solchen
Projekten nahm die Kriminalität sogar eher zu.
Besser schnitten Maßnahmen ab, bei denen
sich Streetworker intensiv um einzelne Jugend-
liche kümmerten. Besonders günstig erwiesen
sich Angebote wie Krisenintervention und
Konfliktschlichtung.

Bei der Eindämmung von Gewalt spielt der
Umgang der Erwachsenen mit Konflikten und
Aggressionen der Jugendlichen immer eine
wichtige Rolle. So führte zum Beispiel die
Schulung von Türstehern und Bedienungsper-
sonal in australischen Discotheken zu einer
deutlichen Senkung von Gewalt. Die Fähig-
keit zur konstruktiven Konfliktbearbeitung und
Deeskalation sollte daher zu den Grundquali-
fikationen von Pädagogen/innen gehören.

Hier noch einmal die wichtigsten Merkmale
erfolgreicher Programme zusammengefaßt:

● Programme müssen in die jeweilige Ein-
richtung integriert und in ein umfassendes
Gesamtkonzept eingebunden sein. Schmal-
spur-Programme sind nicht sinnvoll.

● Erfolgreich sind strukturierte, langfristig
angelegte Programme, die Verhaltenskom-
petenzen trainieren. Nicht erfolgreich sind
Informations- und kognitiv angelegte Pro-
gramme.

● Programme müssen von entsprechend ge-
schulten Erwachsenen kontinuierlich be-
gleitet werden. Reine Peergruppen-Ansät-
ze sind nicht erfolgreich.

● Programme, die junge Menschen in den Ar-
beitsmarkt integrieren, sind besser als Pro-
gramme mit dem Schwerpunkt auf Ausbil-
dung.

● Programme, die von Wissenschaftlern be-
gleitet und ausgewertet wurden, sind er-
folgreicher, weil die Programme zielgerich-
teter umgesetzt werden.

Soweit die wichtigsten Erkenntnisse aus den
Wirkungsstudien.

Abschließend möchte ich noch einige zu-
sätzliche Gesichtspunkte ansprechen:

1. Mit den Grundlagen der Gewaltpräven-
tion sollte schon früh begonnen werden. Be-

reits im Kindergarten ist es möglich, Kindern
den konstruktiven Umgang mit Konflikten und
mit aggressiven Gefühlen zu vermitteln und
in Übungen und Rollenspielen zu trainieren.
Hierzu gibt es ausgearbeitete Trainingspro-
gramme, zum Beispiel das aus den USA stam-
mende und auf deutsche Verhältnisse übertra-
gene Programm FAUSTLOS. Voraussetzung
ist, dass die Erzieher/innen entsprechend ge-
schult werden.

2. Bei vielen Programmen fehlt die Einbin-
dung der Eltern. Zwar ist es oft schwierig,
Eltern für die Programme zu interessieren, aber
ihre Beteiligung ist von großem Wert. Präven-
tion muß in Zukunft verstärkt Möglichkeiten
entdecken, Eltern zur Mitarbeit zu motivieren.

3. Interkulturelle Gegebenheiten und Kon-
flikte spielen auch im Hinblick auf Gewaltprä-
vention eine große Rolle. Es müssen Konzep-
te gefunden werde, die die spezifischen Be-
sonderheiten unterschiedlicher ethnischer
Gruppen berücksichtigen. Die interkulturelle
Konfliktbearbeitung ist eine der großen Her-
ausforderungen für die Zukunft.

4. Geschlechtsspezifische Aspekte gilt es
zukünftig verstärkt zu berücksichtigen. Bei
Mädchen muß das Problem der Autoaggres-
sionen gesehen und bearbeitet werden. Aber
auch im Hinblick auf Mädchen, die durch nach
außen gerichtete Aggressivität und Gewalt auf-
fallen, müssen mädchenspezifische Methoden
und Projekte der sekundären Prävention bzw.
Aggressionsbewältigung angeboten werden.

Die Evaluation gewaltpräventiver Ansätze,
Methoden und Projekte steckt in Deutschland
noch in den Anfängen. Zusammen mit den
Ergebnissen ausländischer Forschung haben
wir aber bereits einige gute Hinweise, welche
Faktoren die Wirkung präventiver Arbeit er-
höhen können.                   Carmen Trenz (AJS)

Literatur zum Thema
Thomas Grüner,
Franz Hilt
Bei Stopp ist Schluss
Werte und Regeln
vermitteln
AOL Verlag Lichtenau
2004, 116 Seiten,
19,90 Euro

Ahmet Toprak
„Wer sein Kind nicht
schlägt, hat später das
Nachsehen“ Elterliche Ge-
waltanwendung in türki-
schen Migrantenfamilien
Centaurus Verlag,
Herholzheim 2004
152 Seiten,  18,80 Euro
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Kommentare

●  Nikles/Roll/Spürck/Umbach
Jugendschutzrecht
Kommentar zum Jugendschutz-
gesetz (JuSchG) und zum
Jugendmedienschutz-Staatsver-
trag (JMStV) mit Erläuterungen
zur Systematik und Praxis des
Jugendschutzes
Luchterhand/Wolters Kluwer
München 2003, 344 Seiten,
29,90 Euro
(auch bei der AJS zum Buch-

handelspreis erhältlich,
siehe Bestellschein Seite 15)

●  Jan Lieven
Das Jugend-
schutzgesetz mit
Erläuterungen
Drei-W-Verlag,
Essen 14. Aufl.
2003, 51 Seiten,
1,90 Euro
(auch bei der

AJS erhältlich,

siehe Bestellschein Seite 15)

●  Jörg Ukrow
Jugendschutzrecht
aus der Reihe „Aktuelles Recht
für die Praxis“
Verlag C.H.Beck München
2004, 387 Seiten, 33,00 Euro

●  Rainer Scholz / Marc Liesching
Jugendschutz
Jugendschutzgesetz, Jugendmedi-
enschutz-Staatsvertrag, Vorschrif-
ten des Strafgesetzbuches etc.
Verlag C. H. Beck München
2004, 652 Seiten, 39,00 Euro

●  Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend
Jugendschutzgesetz und
Jugendmedienschutz-
Staatsvertrag der Länder,
Berlin 2003,
Telefon 0180/5329329,
www.bmfsfj.de
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Rechtsberatung
demnächst von
jedermann?

Liberalisiert werden soll das
deutsche Rechtsberatungsgesetz.
Die Bundesregierung will noch in
diesem Jahr – mehr oder weniger
auf Druck der EU-Kommission –
einen Reformentwurf vorlegen,
der die restriktive Form der
Rechtsberatung in Deutschland
aufheben soll. Bisher bleibt die
Rechtsberatung im wesentlichen
den 130 000 Anwälten vorbehal-
ten. In Finnland dagegen wird
dafür noch nicht einmal ein ab-
geschlossenes Studium verlangt.
Mit der Frage der (ungesetzli-
chen) Rechtsberatung wird auch
schon mal die AJS konfrontiert,
wenn sie Auskünfte zum Jugend-
schutzrecht gibt. Im Sinne eines
sozialen Engagements ist das be-
stehende Verbot der Rechtsbera-
tung für Nicht-Juristen nicht mehr
zeitgemäß. Jeder, der dazu in der
Lage und willens ist, kann Geset-
ze und sonstige Vorschriften le-
sen, interpretieren und darüber
Auskünfte geben. Schon vor ei-
nigen Monaten hat das Oberlan-
desgericht Düsseldorf rechtskräf-
tig entschieden, dass die Jugend-
schutzbeauftragten bei den Medi-
en (§ 7 Jugendmedienschutz-
Staatsvertrag) keine Juristen sein
müssen, sondern die Beratung
über den erforderlichen Jugend-
schutz in elektronischen Medien
als freien Beruf ausgestaltet wer-
den könne (siehe AJS FORUM 3/
2003 Seite 9).                   (AJS)

eBay ist für rechtwidrige Auktionsangebote im Internet nicht
verantwortlich

Das Internet-Auktionshaus
eBay ist nicht verpflichtet, Ange-
bote indizierter und beschlag-
nahmter Medien zu verhindern
(Urteil vom 16. Dezember 2993
– Az.: 6 U 161/02). Dies ent-
schied das Brandenburgische
Oberlandesgericht (OLG) in sei-
nem Berufungsverfahren. Das
Urteil ist noch nicht rechtskräftig,
da der Kläger, der IVD – Interes-

sengemeinschaft der Videotheken
Deutschlands – wegen der Nicht-
zulassung der Revision Beschwer-
de beim Bundesgerichtshof einge-
legt hat. Die Richter entschieden,
dass eine sog. Handelsplattform
im Internet wie eBay, auf der
Nutzer selbständig Waren zwecks
Versteigerung einstellen, nicht
nach § 5 Abs. 1 Teledienstegesetz
(TDG a.F.) jetzt § 8 Abs. 1 TGD

für rechtsverletzende Angebote
ihrer Nutzer verantwortlich ist.
Dies sind weder eigene Angebo-
te, noch macht er sich diese zu
eigen. Vielmehr handelt es sich
um fremde Angebote, deren
(rechtsverletzende) Inhalte er
nicht kennt. Daher ist ihm eine
Sperrung des Zugangs solcher
Inhalte weder technisch möglich
noch in anderer Weise zumutbar.
                    JMS-Report 1/2004

Geschichte des gesetzlichen Jugendschutzes
Wann? Was? Wo?
1920 Lichtspielgesetz RGBl. I S. 953 nach

Ende des Krieges vom
alliierten Kontrollrat

Prüfstellen in Berlin und München aufgehoben

1920 - 1933 Polizeirechtliche Regelungen in den Ländern
1924/25 Entwurf eines Gesetzes zum Schutze der Reichstag III 1924/25

Jugend bei Lustbarkeiten Drucks. Nr. 972
am 17. Mai 1927 im Reichstag verabschiedet;
aber im Reichsrat gescheitert

10.06.1943 Erlaß einer Polizeiverordnung zum Schutze RGBl. I S. 349
der Jugend
u.a. Ausgangsbeschränkungen Jugendlicher
(vor allem kriegsbedingt)
Strafandrohung gegen Jugendliche erst mit In-
krafttreten des JÖSchG 1951 außer Kraft gesetzt

18.12.1926 Gesetz zur Bewahrung der Jugend vor RGBl. I S. 505
Schmutz- und Schundschriften

10.04.1935 außer Kraft gesetzt RGBl. I S. 541
Reichskulturkammer praktisch überflüssig

1935 neue Reichskulturkammergesetzgebung
19.12.1947 Aufhebung der Gesetzgebung zur Reichs- Amtsbl. der

kulturkammer durch Kontrollratsgesetz 60 Militärregierung
Nr. 22, S. 644

12.10.1949 Rheinland-Pfalz: Landesgesetz zum GVBl. I S. 505
Schutz der Jugend vor Schmutz und Schund
aufgehoben mit Erlaß des GjS 1953 s.u.

1951 Gesetz zum Schutze der Jugend in der BGBl. I S. 936
 Öffentlichkeit – JÖSchG

1956/57 novelliert i.d.F.d.B.v. 27.07.1957 BGBl. I S. 1058
1953 Gesetz über die Verbreitung jugend- BGBl. I S. 377

gefährdender Schriften – GjS
1961 novelliert BGBl. I S. 497
1975 Gesetzentwurf der CDU/CSU Bundestags- Bundestags-Drs.

fraktion für ein Gesetz zum Schutze der 7/4079
Jugend vor Mediengefahren (GSchJM)

1982 Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Bundestags-Drs.
Änderung des Gesetzes zum Schutze der 9/1992
Jugend in der Öffentlichkeit wg. neuer Legis-
laturperiode ab 1983 nicht weiter verfolgt

1985 Neuregelungsgesetz zum Schutze der BGBl. I S. 425
Jugend in der Öffentlichkeit – Neues JÖSchG BGBl. I S. 425
neues GjS i.d.F.d.B. v. 12.07.1985 BGBl. I S. 1502

1987 Jugendschutzbestimmungen im GV.NRW.
Rundfunkstaatsvertrag (RfStV) 2002 S. 178

1997 Jugendschutzbestimmungen im
Mediendienste-Staatsvertrag (MdStV) GV.NRW 2002 S. 84

1961/1962 Gesetz für Jugendwohlfahrt – JWG BGBl. I S. 1193
Auszug: § 5 Abs. 8 Jugendschutz

1990 Kinder- und Jugendhilfegesetz – KJHG BGBl. I S. 1163
§ 14 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

2002 Jugendschutzgesetz (JuSchG) BGBl. I S. 2730
Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) GV. NRW. 2003 S. 84
beide am 1. April 2003 in Kraft getreten

Quellen: Gesetzestexte/Parlamentsdrucksachen/Nikles 2002 in BAJ
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Dieser Ausgabe liegt ein
Prospekt / eine Einladung zum
9. Deutschen Präventionstag bei.

über Multikulti
Die multikulturelle Gesell-

schaft – ist sie gescheitert? Selbst
den erztoleranten Niederlanden
reicht es, Italien verteidigt das
Kruzifix in den Schulen, England
will Parallel-Welten auflösen –
und in Berlin streiten sich Türken
und Deutsche um die Größe neu-
er Moscheen. (Die Welt am 10.
November 2003)

über die Wirkung von
Kriminalprävention

Wird nur Geld für Projekte
ausgegeben, die gut klingen, aber
nichts bewirken? Um die Frage zu
klären, hat das Bundesjustizmini-
sterium einen Preis ausgelobt
(50.000 Euro), der etwas mehr
Rationalität in die Praxis bringen
und Rechenschaft über Erfolg
oder Misserfolg ablegen soll. Je-
denfalls überwiegt mittlerweile
die Vermutung, dass Projekte
ohne großen Nutzen in der Kri-
minalprävention eher die Regel
als die Ausnahme sind. (Der Köl-
ner Stadt-Anzeiger vom 30. De-
zember 2003)

über Werbung ohne Moral
Jedes Jahr prangert der Deut-

sche Werberat groben Missbrauch
in der Werbung an. Im vergange-
nen Jahr sorgten überraschender
Weise nicht kommerzielle Kam-
pagnen, sondern Spots von ge-
meinnützigen Vereinen, Gewerk-
schaften (verdi) und der Bundes-
regierung („Vernasch mich“ zur
Bekanntmachung des Bio-Siegel)
für Beschwerden. (Spiegel online
vom 02. März 2004)

Zuschriften an
die AJS

Eines will ich mal klarstellen:
ich kenne keinen, der nicht weiß,
dass „alcopops“ alkohol enthal-
ten. Ich wette mit Ihnen, das eine
Preiserhöhung der alcopops we-
niger abschreckt als verlockt,
„echten“ Wodka oder ähnliches zu
kaufen, um es dann zu alcopops
zu mixen. 

Robert Mittendorf per Mail

Die vergangenen Monate habe
ich gespannt Diskussionen über
den Jugendschutz, speziell im
Bezug auf sogenannte „gewaltver-
herrlichende Videospiele/Compu-
terspiele/Filme“, mitverfolgt und
stimme vielen Argumenten nicht
zu (Videospiele machen aggres-
siv, verherrlichen Gewalt usw.).
Was ich allerdings in letzter Zeit
im Fernsehen mitverfolgen muss,
bestätigt mich in der Auffassung,
dass der Jugendschutz nur teilwei-
se (und vielleicht auch in falscher
Weise) einsetzt. Das beste Bei-
spiel dafür ist die Darstellung der
beiden Hussein-Brüder. Völlig
durchlöchert, blutend und zuge-
näht liegen diese auf ihren aufge-
stellten Todesbetten. Vorher wur-

über Armut und
Unterschicht

Wir stehen vor einem Neube-
ginn im politischen Umgang mit
den Unterschichten. Geld allein
hilft den Verlierern von heute
nicht. Sie brauchen kulturelle
Standards und Leitbilder. Lesen
ist tatsächlich besser als Gameboy
spielen. Wer die Lage der Armen
verändern will, darf sich nicht
scheuen, auch zu erziehen. Nicht
Armut ist das Hauptproblem der
Unterschicht, sondern der mas-
senhafte Konsum von Fast Food
und TV. (Paul Nolte von der Pri-
vaten Universität Bremen in Die
Zeit 52/2003)

über verunsicherte Eltern
und sogenannte geheime
Miterzieher

Ein Viertel der Verantwortung
tragen die Eltern, wenn das Kind
Probleme hat. Und dieses Viertel
müssen sie noch mal durch zwei
teilen. Ein Achtel trägt die Mut-
ter und eines der Vater. Der Rest
verteilt sich dann auf andere Ein-
flüsse. Ein Viertel fällt auf die
Konsumgüter, die Warenwelt, ein
Viertel liegt bei den Medien und
das letzte Viertel liegt bei den
Schulkameraden. (Wolfgang
Schmidbauer in Frankfurter
Rundschau 6. März 2004)

über zuviel Fernsehen
Kinder, die pro Tag mindestens

zwei Stunden fernsehen, können
schlecht Geschichten erzählen,
haben einen geringen Wortschatz
und wenig grammatikalisches
Wissen. (Psychologie heute 1/
2004 über eine Untersuchung der
Universität Würzburg)

Schlagzeilen in der PresseLangjähriger
Vorsitzender der
AJS verstorben

Am 11. Januar 2004 ist der
ehemalige Vorsitzende der Ar-
beitsgemeinschaft Kinder- und
Jugendschutz (AJS) Landesstelle
NRW, Norbert Schlottmann, nach
kurzer schwerer Krankheit im
Alter von 73 Jahren gestorben.
Dies teilte der Präsident des Land-
tags dem Parlament mit. Schlott-
mann war von 1975 bis 1987 Vor-
sitzender der AJS. Von 1970 bis
1983 vertrat er als CDU-Abgeord-
neter den Wahlkreis Herne im
NRW-Landtag; danach war er eine
Wahlperiode lang bis 1987 Mit-
glied des Bundestages. Ein we-
sentlicher Verdienst Schlott-
manns war seine damalige Mit-
wirkung an der Reform des Ju-
gendschutzes in der Öffentlich-
keit.

AJS-Personalia
Prof. Dr. Joachim Faulde ist auf
der Mitgliederversammlung der
AJS neu in den Vorstand gewählt
worden. Er vertritt nunmehr an
Stelle von Prof. Dr. Bruno W.
Nikles, der sich nicht mehr zur
Wahl stellte, die Kath. Landesar-
beitsgemeinschaft Kinder- und
Jugendschutz NW, Münster.

Jürgen Hilse, Referent bei der
AJS ist vom Ministerium für
Schule, Jugend und Kinder NRW
zum hauptamtlichen Ständigen
Vertreter der Obersten Landesju-
gendbehörden bei der Unterhal-
tungssoftware Selbstkontrolle
(USK) in Berlin ernannt worden.
Die Berufung erfolgte für drei
Jahre bis Ende 2006. Während
dieser Zeit ist er bei der AJS be-
urlaubt.

Helga Thomé, seit 1978 Sachbe-
arbeiterin für den Haushalt und
die Buchhaltung, ist mit Errei-
chung der Altersgrenze aus dem
aktiven Dienst der AJS ausge-
schieden.

Dieter Spürck, seit 2000 Refe-
rent für die Evaluation des Ju-
gendschutzrechts, scheidet Ende
Juni 2004 aus der AJS aus und
übernimmt die Stelle als Beige-
ordneter bei der Stadt Weilerswist.

den noch unappetitlichere Bilder
gezeigt, welche die beiden Brüder
anscheinend wenige Stunden nach
ihrer Ermordung zeigen. Würde
man diese Bilder in den Abend-
ausgaben von Nachrichtensen-
dungen zeigen, wäre das ja noch

zumutbar. Doch werden diese Bil-
der anscheinend in jeder Nach-
richtensendung des Tages veröf-
fentlicht (zu Zeiten, in denen sich
Kinder vor dem Fernseher aufhal-
ten). Noch erschreckender sind
Kommentare, welche die Ermor-

dung der Brüder gutheißen, und
ein Bild auf die Menschheit wirft,
als wäre es normal, alltäglich
Menschen hinzurichten. Ich fra-
ge mich, an welcher Stelle die
eben genannten Videospiele/Fil-
me usw, welche meiner Meinung
nach teilweise nur die heutige
Welt in einer anderen Art präsen-
tiert oder eine völlig andere dar-
stellt, einen schlimmeren Einfluss
auf Kinder/Jugendliche haben
sollen, wo die normal für jedes
Kind/Jugendlichen zugänglichen
Tagesmedien solch abartige und
noch viel gewaltverherrlichende-
re Szenen zeigen.

Jan Hentschel, 17 Jahre,
Bergisch Gladbach per Mail
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Zahl der Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe unverändert

Die Zahl der Einrichtungen der
Kinder- und Jugendhilfe (ohne
Einrichtungen der Kindertagesbe-
treuung) in Deutschland zum Jah-
resende 2002 hat sich gegenüber
1998 kaum verändert. Insgesamt
gab es 28 300 Einrichtungen u. a.
der Heimerziehung, der Jugend-
arbeit, der Frühförderung sowie
Familienferienstätten, Jugendher-
bergen und Erziehungs-, Jugend-
und Familienberatungsstellen. Hin-
zu kommen noch 3000 Einrichtun-
gen und Geschäftsstellen der Ju-
gendhilfeverwaltung. 74 Prozent
der Einrichtungen (20800) wurden
von freien Trägern der Jugendhilfe

betrieben, 1 Prozent weniger als
vier Jahre zuvor. Von diesen Ein-
richtungen gehörten 23 Prozent
(4 850) zum Diakonischen Werk
und 21 Prozent (4450) zum Deut-
schen Caritasverband. Die Zahl
der Einrichtungen in öffentlicher
Trägerschaft erhöhte sich dagegen
gegenüber 1998 um rund 3 Pro-
zent auf 7 500. Diese Zunahme
fand nur im früheren Bundesge-
biet (ohne Berlin) statt, in den
neuen Ländern (ohne Berlin) sank
die Zahl der öffentlichen Einrich-
tungen um 3,4 Prozent auf 2 100.
Die Zahl der Beschäftigten in den
Einrichtungen der Kinder- und

Keine LAN-Partys
mehr an bayerischen
Schulen

Bayerische Schulen sind ange-
wiesen, ihre Räumlichkeiten, wie
beispielsweise Turnhallen, nicht
mehr für LAN-Partys zur Verfü-
gung zu stellen. Das geht aus ei-
nem Artikel der vom Kultusmini-
sterium herausgegebenen Eltern-
zeitung hervor. „Als besonders
gefährdend für die Entwicklung
von Kindern und Jugendlichen
sind die sogenannten Ego-Shoo-
ter anzusehen“, heißt es in dem
Bericht. „Auch wenn die LAN-
Parties nun in Schulen verboten
sind, finden sie weiterhin in an-
deren Räumlichkeiten statt. Eltern
sollten wissen, was sich hinter
diesen Veranstaltungen verbirgt.“
Die bayerische Kultusministerin
Monika Hohlmeier hatte in einem
Schreiben vom 28. Oktober 2003
alle bayerischen Schulen „ein-
dringlich darum gebeten“, keine
LAN-Parties in schulischen Räu-
men mehr zuzulassen. Die Mini-
sterin habe darauf hingewiesen,
dass es im Rahmen von LAN-Par-
ties generell zu gesundheitlichen
Beeinträchtigungen bei einem
stundenlangen Verweilen vor
Bildschirmen und permanenter
Beschallung sowie zu anderen,
den schulischen Bildungs- und
Erziehungsauftrag negativ beein-
flussenden Begleiterscheinungen
kommen könne. Zudem habe die
Ministerin das Verbot des Spie-
lens von „gewaltverherrlichenden
Computerspielen“ hervorgeho-
ben.              heise online

Quelle: Statistisches Bundesamt

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland 2002 (ohne Einrichtungen der Kindertagesbetreuung)

Einrichtungen/ Früheres Neue Länder
tätige Personen Deutschland Bundesgebiet (ohne Berlin)

(ohne Berlin)

1998 2002 1998 2002 1998 2002

Einrichtungen
 ohne Jugendhilfeverwaltung 28 372 28 286 20 102 19 965 6 890 6 985

freie Träger 21 105 20 818 15 401 14 878 4 729 4 898

öffentliche Träger 7 267 7 468 4 701 5 087 2 161 2 087

Einrichtungen/Geschäftsstellen
der Jugendhilfeverwaltung 3 185 3 010 2 272 2 043 755 793

Tätige Personen (außerhalb
der Jugendhilfeverwaltung) 154 280 149 015 114 039 115 635 29 116 23 586

Schlafstörungen
durch SMS

Nach Untersuchungen der belgi-
schen Universität Leuven werden
drei Prozent aller Jugendlichen jede
Nacht mindestens ein Mal von ei-
ner eingehenden SMS geweckt. Für
die Studie wurden 2500 Jugendli-
che zwischen 13 und 16 Jahren be-
fragt. Jeder zehnte wird einmal
wöchentlich aus dem Schlaf geris-
sen. Das Telefon ist damit häufige-
re Ursache für Schlafstörungen als
Fernsehen oder Computer.        DW

Jugendhilfe (ohne Verwaltung)
ging gegenüber 1998 auf 149000
zurück (- 3,4 Prozent). Bei den
tätigen Personen gab es im frühe-
ren Bundesgebiet einen leichten
Zuwachs von 1,4 Prozent. In den
neuen Ländern fand dagegen ein
Personalabbau um 19 Prozent auf
23600 statt.

Kampagne gegen sexuelle Gewalt
Das Bundesministerium für

Familie, Senioren, Frauen und
Jugend hat eine neue Präventions-
kampagne gegen sexuellen Miß-
brauch an Kindern entwickelt
Hinsehen-Handeln-Helfen. Sie
soll ab diesem Frühjahr bekannt
gemacht werden. Dazu wird ein
Bus verschiedene Städte anfah-

ren, über das Thema informieren
und Aktionen durchführen. Die
örtlichen Fachstellen werden in
die Aktion einbezogen. So auch
die AJS, die sich als Landesstelle
an den Aktionen in Dortmund
(11.Mai) und Köln (9. Juni) mit
einem Info-Stand beteiligen wird.
www.hinsehen-handeln-helfen.de

ISSN
0174/4968

IMPRESSUM
Herausgeber:
Arbeitsgemeinschaft
Kinder- und Jugendschutz (AJS)
Landesstelle Nordrhein-Westfalen e. V.
Poststraße 15-23, 50676 Köln
Tel.: (02 21) 92 13 92-0,
Fax: (02 21) 92 13 92-20
e-mail: info@mail.ajs.nrw.de
http://www.ajs.nrw.de
mit Förderung des Ministeriums für Schule,
Jugend und Kinder aus Mitteln des Landes NRW

Vorsitzender: Jürgen Jentsch MdL (Gütersloh)

Stellvertreter(innen):
Prof. Dr. Karla Etschenberg (Einzelmitglied)
Prof. Dr. Wilfried Ferchhoff
(Ev. Arbeitskreis Kinder- u. Jugendschutz NRW)
Wilhelm Müller (Landesjugendring)
Prof. Dr. Joachim Faulde (Kath. Landesarbeits-
gemeinschaft Kinder- u. Jugendschutz NRW)
Michael Schöttle (Arbeiterwohlfahrt)
Gabriele Surek (Diakonisches Werk)
Ulrike Werthmanns-Reppekus
(Der Paritätische NRW)

Kooptiert in den Vorstand:
Vertreter(in) vom Ministerium für Schule,
Jugend und Kinder NRW

Redaktion: Jan Lieven, Gf.: 92 13 92-19
Redaktionsmitarbeit:
Dieter Spürck (-16), Carmen Trenz (-18),
N. N. (-15), Gisela Braun (-17),
Beate Roderigo (-14), Dr. Stefan Schlang (-12)

Erscheinungsweise:  vierteljährlich

Verlag/Anzeigenverwaltung/Herstellung:
DREI-W-VERLAG GmbH
Postfach 18 51 26, 45201 Essen
Anzeigen: Markus Kämpfer
Tel.: (0 20 54) 51 19, Fax: (0 20 54) 37 40
e-mail: drei.w.verlag@wtal.de
http://www.drei-w-verlag.de
Bezugspreis:
3 Euro pro Ausgabe, Jahresabonnement 12 Euro

Namentlich gekennzeichnete Beiträge
geben nicht immer die Meinung des
Herausgebers wieder.
Das AJS FORUM wird vom Deutschen Zentralin-
stitut für soziale Fragen (dzi) regelmäßig doku-
mentiert und erscheint als Quellennachweis auf
der Datenbank SoLit (CD-Rom)



1/2004

Dokumentation

11

Über ein besonderes Verhältnis
20 Jahre Zusammenarbeit Jugendhilfe und Polizei in NRW

Jubiläen im Kinder- und Jugendschutz fan-
den im letzten Jahr an mehreren Orten statt.
Dies hing vor allem mit den beiden Jugend-
schutzgesetzen aus den Jahren 1951/1953 zu-
sammen. Damals bildeten sich im Bund und
in den Ländern die Landesarbeitsstellen unter
dem Namen „Aktion Jugendschutz“, um die
Idee und Vorschriften der Jugendschutzgeset-
ze in die Gesellschaft hineinzutragen. Das ist
jetzt über 50 Jahre her.

In der Mitte dieser Entwicklung, ungefähr
vor 25 Jahren, stand das Prinzip Jugendschutz
und die handelnden Organisationen, wie die
Aktion Jugendschutz als Teil der Jugendhilfe,
aber auch der polizeiliche Jugendschutz, un-
ter schwerem Beschuss, weil der sogenannte
Zeitgeist kaum noch etwas übrig hatte für den
repressiven Teil des Jugendschutz. Alle hier
anwesenden Alt-68er wissen, dass sich der
Jugendschutz wegen des Trends in den siebzi-
ger Jahren hin zur emanzipatorischen Pädago-
gik ständig rechtfertigen mußte.

Der berühmte Erlass von 1978
Aber auch im Jugendschutz gibt es eine

gewisse Dialektik: auf die herrschende Akti-
on folgt in zeitlichem Abstand die Reaktion.
So auch Ende der 1970er Jahre. Plötzlich
wurden Stimmen laut, die eine stärkere Ge-
fährdung durch die steigende Zahl der tatver-
dächtigen Jugendlichen und Heranwachsenden
befürchteten. Damals hatte diese Zahl ein „be-
drohliches Ausmaß“ erreicht (so der Gem.
RdErl. d.IM, d. MAGS, d. JM u.d. KM vom
August 1978 ! – MBl.NW. 1978 S. 1510) –
der Anteil der Jugendlichen und heranwach-
senden Tatverdächtigen lag zeitweise über ei-
nem Drittel an der Gesamtzahl aller Tatver-
dächtigen. Angesichts dieser Entwicklung war
die Öffentlichkeit nach Auffassung der NRW-
Landesregierung „in zunehmendem Maße be-
unruhigt“ (Gem.RdErl. a.a.O.). Vor allem wur-
de die Tatsache als bedrohlich angesehen, dass
ein großer Teil der erwachsenen schwerkrimi-
nellen Straftäter schon als Kinder oder Jugend-
liche kriminell in Erscheinung getreten war.
Es wurde die Gefahr gesehen, „dass junge
Menschen in die Kriminalität abgleiten, wenn
nicht frühzeitig gezielte vorbeugende Maßnah-
men einsetzen“ (Gem. RdErl. a.a.O.).

Eine lange Auseinandersetzung über diesen
Erlaß war letztlich der Beginn für eine inten-
sive vorbeugende Arbeit Ende der 1970er, An-

fang der 1980er Jahre in der Jugend-Krimi-
nal-Prävention. An dieser Stelle will ich kurz
auf die Auseinandersetzungen eingehen, die
der Gem. Runderlaß von 1978 zur „Bekämp-
fung der Jugendkriminalität“ zur Folge hatte.
Wenn fast ein Jahrzehnt das Prinzip „Jugend-
schutz“ nur widerwillig in Erziehung und Bil-
dung wahrgenommen worden war, ist es für
staatliche und gesellschaftliche Stellen umso
schwieriger, sich den neuen Entwicklungen
anzupassen. Genau dies trat nach Veröffentli-
chung des Erlasses ein, indem weite Teile der
Jugendhilfe das Ziel der Vorschrift, nämlich
die Zusammenarbeit („das Zusammenwir-
ken“) aller mit Jugendproblemen befaßten
Behörden und Stellen zu fördern, zu unterstüt-
zen und zu stärken, in Frage stellten, weil sie
nicht mit einer repressiv ausgerichteten Insti-
tution wie die der Polizei oder der Justiz so
ohne weiteres zusammenarbeiten wollten.

Besonders die im Erlass erhobene Forde-
rung nach Beteiligung der Jugendämter an den
Kontrollen der Ordnungs- und Polizeibehör-
den stieß auf Kritik und Unverständnis, weil
man als Jugendhilfemitarbeiter, der immer
zurecht den Fördersaspekt im Auge haben soll-
te, nicht als Kontrolleur gegen Jugendliche
gesehen werden wollte. Obwohl der Erlass von
1978 ausweislich seiner Ausführungen unter
Ziffer 2.12 genau das Gegenteil erzielen woll-
te, nämlich dass die „Kontrollmaßnahmen
durch die Mitwirkung des Jugendamtes nicht
als gegen Jugendliche gerichtet empfunden
werden“ (Rd.Erl. a.a.O.). An anderer Stelle war
sogar die Meinung vertreten, dass durch sol-
che „Begegnungen“ der Kontakt zwischen ge-
fährdeten Jugendlichen und dem Jugendamt
ausgebaut und Ansatzpunkte für gezielte Hil-
fen geschaffen werden könne.

1984: Neue Sachlichkeit
Wer sich noch an die damalige Situation

erinnern kann, der weiß, wie hart und teilwei-
se unversöhnlich – ohne Aussicht auf einen
Kompromiss – die Auseinandersetzungen zu-
nächst waren. Sie blockierten auch teilweise
die weitere Arbeit. Letzlich führte dies dazu,
dass der Erlass von 1978 zwar nicht zurück-
genommen wurde, gleichwohl sich längere
Zeit in einer Art Schwebezustand befand. Man
umging ihn – wie die berühmte Katze den
heißen Brei. Erst allmählich fanden beide Sei-
ten zum gemeinsamen Gespräch zurück mit
der Folge, dass sechs Jahre später (1984) ein

neuer Erlass herauskam, der Missverständnisse
ausgeräumt und notwendige Änderungen vor-
genommen hatte, mit dem beide Seiten leben
konnten.

Auffallend ist aber, dass sich der Inhalt des
neuen Erlasses bei genauerem Hinsehen gar
nicht so sehr vom ersten unterschied. Auch
beim zweiten war das wichtigste Ziel formu-
liert, dass sich alle beteiligten Stellen um die
Zusammenarbeit kümmern müssen, um vor-
beugend gegen Jugendkriminalität wirken zu
können. Der Jugendhilfe war weiterhin die
Aufgabe zugewiesen worden, sich an den eher
repressiven Maßnahmen der Polizei zu betei-
ligen (Stichwort: Kontrollen). Gleichzeitig
sollte sie ihre fördernden Maßnahmen ausbau-
en. Wichtig aber war, dass der Erlass die Zu-
sammenarbeit der unterschiedlichen Stellen
nochmals als Verpflichtung vorsah.

Absicht der Polizei war es, die Bekämpfung
der Jugendkriminalität als gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe zu betrachten. Die damit zusam-
menhängenden Probleme können von der Po-
lizei nicht alleine gelöst werden. „Man darf die
Polizei nicht mit der Aufgabe allein lassen,
sondern muss der Zusammenarbeit aller Stel-
len und Personen, der Polizei, der Jugendbe-
hörden, der Eltern wie der Opfer ausdrücklich
zustimmen“, heißt es in einem Schreiben des
damaligen Innenministers Schnoor vom 3. Fe-
bruar 1981 an den Vorsitzenden der Jungso-
zialisten im Bezirk Niederrhein. In dem glei-
chen Schreiben, das sich vor allem gegen die
„Diffamierung“ der Polizei von seiten der
mehr aus der Jugendhilfe orientierten politi-
schen Gruppierungen richtete, wandte sich der
Innenminister auch gegen den Vorwurf, dass
der Runderlass von 1978 beabsichtigte, die in
der Jugendarbeit tätigen Sozialpädagogen in
die Rolle von Zuträgern für die Polizei zu drän-
gen. Einige Kolleginnen und Kollegen in der
Jugendhilfe fürchteten, dass das Jugendamt
„ohne Gegenwehr seine pädagogischen und
perspektivischen Ansätze an die Polizei abtritt“
(siehe FR vom 29.11.1984). Mancher forder-
te daher die Abschaffung des „polizeilichen Ju-
gendarbeiters“. In Frankfurt lautete zum Bei-
spiel ein Slogan der Jugendhilfe „Der Polizist
ist nicht dein Sozialarbeiter – Informationen
für den Kontakt mit der Polizei“ (FR a.a.O.).
In den Unterlagen habe ich einen weiteren
Artikel aus der FR gefunden, wonach sich die
Polizei und das Jugendamt erst im Jahre 1992
näher gekommen seien (FR vom 04.02.1992).
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Beruhigung
Allmählich beruhigten sich die Wogen in

NRW. Schon vor Veröffentlichung des 1984er
Erlasses kam es zu ersten, wenn auch zunächst
zaghaften Versuchen der Kontaktnahme zwi-
schen Polizei und Jugendhilfe. Den fruchtba-
ren Boden hierzu hatte einerseits das Treffen
der Behörden-Leiter der Landesjugendämter
Rheinland und Westfalen-Lippe, des Landes-
kriminalamtes und der Landeskriminalschule
bereitet. Andererseits wurden gleichzeitig auf
den informellen Treffen zwischen dem Lan-
deskriminalamt und der AJS erste Überlegun-
gen getroffen, wie der Anspruch nach Zusam-
menarbeit umgesetzt werden könnte. Ich er-
innere mich noch an einen Hinweis meiner
Kollegin Carmen Trenz nach einem solchen
Treffen (es muss um das Jahr 1983 gewesen
sein), dass jetzt Schluss sein müsse mit gegen-
seitigen Vorwürfen, die ein Fortkommen nur
blockieren würden. Vielmehr sei der Anspruch
des Erlasses einzulösen, dass eine effektive
Form der Zusammenarbeit gefunden werde.
Ich höre noch heute ihren Hinweis, dass Prä-
vention in erster Linie bedeute, zusammenzu-
arbeiten, sich abzusprechen, gemeinsame Ak-
tionen zu planen und durchzuführen und zu
einer dauerhaften Kooperation zu kommen,
dabei aber die eigenen Grenzen und unter-
schiedlichen Aufgaben zu beachten.

Die Folge war, dass sich ebenfalls 1983
unterhalb der Ebene des Behörden-Leiter-Tref-
fens, initiiert von den verantwortlichen Mit-
arbeitern und Mitarbeiterinnen der Landesju-
gendämter, des Landeskriminalamtes und der
Landeskriminalschule sowie der zuständigen
Referentin bei der AJS der Landesarbeitskreis
Sozialarbeit und Polizei NRW (LAK) bildete,
wie er zunächst hieß. Erst 1991 wurde die Ein-
grenzung auf „Landesarbeitskreis Jugendhil-
fe und Polizei“ vorgenommen, um den tatsäch-
lichen Schwerpunkt deutlicher hervorzuheben.

Der LAK verfolgt das Ziel, die Zusammen-
arbeit von Polizei und Jugendhilfe auf dem
Gebiet des Kinder- und Jugendschutzes zu
fördern, durch Austausch von Informationen
und Erfahrungen, durch regelmäßige Abspra-
chen und gemeinsame Fortbildungsveranstal-
tungen. Voraussetzung für eine gute Zusam-
menarbeit ist der kontinuierliche Dialog, um
Verständnis und Akzeptanz für die unter-
schiedlichen Aufgaben von Jugendhilfe einer-
seits sowie der Polizei andererseits zu errei-
chen. Das Angebot landesweiter Arbeitstagun-
gen wurde daher zu einem Schwerpunkt des
LAK. Der Landesarbeitskreis selbst tagte re-
gelmäßig (mindestens einmal im Jahr), infor-
mierte sich über aktuelle Entwicklungen in der
Jugendkriminalität, später auch zu den The-
men „Gewalt“ und „Gewaltprävention“ und

zum Thema „Streetwork“ und beschloss, re-
gelmäßig die Kolleginnen und Kollegen aus
der Jugendhilfe, meist aus den kommunalen
Jugendämtern, und von der Polizei (Kommis-
sariate Vorbeugung – KV; früher Kriminal-
Kommissariate-Vorbeugung – KKV) zu ge-
meinsamen Fachtagungen zusammenzuführen
– wenn es machbar war, jeweils zur Hälfte und
jeweils in Form der Paarbildung aus einem
kommunalen Bereich. So erfolgte im Jahre
1983 die erste Tagung des LAK im Kloster
Langwaden bei Grevenbroich mit dem Gene-
ralthema, das uns danach immer wieder be-
schäftigt hat: Möglichkeiten und Grenzen der
Zusammenarbeit.

Verständnis
Glaubt man den Berichten, so gab es erste

Anzeichen eines entkrampften Verhältnisses
zwischen Jugendhilfe/Sozialarbeit und Poli-
zei, besonders auf dem im gleichen Jahr statt-
gefundenen Jugendgerichtstag.

 Bei der Polizei war man sogar der Mei-
nung, dass sich relativ rasch ein Grundver-
ständnis auf beiden Seiten für die Arbeit des
anderen entwickelt. Von Berührungsängsten
sei bereits nach kurzer Zeit auf dem ersten Se-
minar nichts mehr zu merken gewesen. Im Ge-
genteil: es soll sich so was wie eine „Berüh-
rungssehnsucht“ zwischen beiden Lagern ent-
wickelt haben. Es stellte sich nämlich heraus,
dass eine der Hauptursachen vieler Missver-
ständnisse die Unkenntnis der Aufgaben und
Organisationen der jeweiligen anderen Dien-
ste gewesen sei.

Themenspektrum
Zunächst war das Bedürfnis nach regelmä-

ßigem Austausch groß, so dass die Tagungen

bis 1987 jährlich stattfanden; danach – bis auf
1990 und 1991 – nur noch alle zwei bis drei
Jahre. Dabei fällt auf, dass das Generalthema
„Zusammenarbeit“ in den ersten drei Tagun-
gen (1983, 1984 und 1985) im Vordergrund
stand, sozusagen als Auftakt zur Klärung des
Verhältnisses von Jugendhilfe und Polizei bei
der Kriminalprävention. Im Jahre 1986 wur-
den zum erstenmal stärker Einzelthemen – wie
Öffentlichkeitsarbeit, gemeinsame Präventi-
onsveranstaltungen und Datenschutz in der
Zusammenarbeit Jugendamt und Polizei – be-
handelt. Weitere Themen waren in den folgen-
den Jahren „Dauerausreisser“, „Prostituierte“,
„Stricher“, „auffällige Jugendgruppen“ (1987);
1990 dann wegen der aktuellen Entwicklung
Fragen zum Rechtsextremismus, aber auch das
Thema „Diversion“ und erstmalig „Street-
work“. Letztgenanntes wurde immer wieder
aufgegriffen und auch bei der Veranstaltung
2000 behandelt. Auch das 1990 in Kraft ge-
tretene Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
wurde behandelt, wie auch Fragen des Jugend-
gerichtsgesetzes (1991). Das Thema Gewalt
stand zum erstenmal 1993 auf der Tagesord-
nung, wie auch das Thema „Sexueller Miss-
brauch“ neben den Themen „Straßenkinder“,
„Umgang mit illegalen Drogen“, die 1997 im
Vordergrund standen. Aus der Aufstellung ist
aber auch ersichtlich, dass wir uns 1995 bei
einer thematisch umfangreichen Tagung in
Bonn mit der vernetzten Kriminalprävention
vor Ort auseinandergesetzt haben, was einer-
seits wiederum Fragen zur Zusammenarbeit
beinhaltete, andererseits aber auch die Diskus-
sion über die Einordnung der sich neu konsti-
tutierenden Kriminalpräventiven Räte und de-
ren Verhältnis zu bzw. Abgleichung mit beste-
henden Arbeitskreisen Kinder- und Jugend-
schutz.

aus: FR
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Engagement und seine Folgen
Positiv muss ich hervorheben, dass seit

Beginn der Zusammenarbeit im Landesarbeits-
kreis ein ausgewogenes Verhältnis der Vorstel-
lungen von Repression und von Förderung/
Unterstützung von delinquenten Kindern und
Jugendlichen herrschte. Es waren sicherlich zu
Beginn noch große Anstrengungen notwendig,
um dem jeweils anderen die spezifischen Zie-
le und Arbeitsansätze deutlich zu machen. Als
Teil der Jugendhilfe hatte ich auch immer den
Eindruck, dass die Kolleginnen und Kollegen
der Polizei den Grundsatz der Hilfe vor Strafe
anerkannten, obwohl sie selbst naturgemäß das
Hauptaugenmerk auf die Strafverfolgung le-
gen müssen. Aber die zeitweise öffentlich stark
favorisierte Forderungen nach mehr Repres-
sion konnte sich nur sehr begrenzt durchset-
zen. Dies lag sicherlich auch daran, dass die
Jugendhilfe in Deutschland den Grundsatz,
dass schwierige und delinquente Kinder und
Jugendliche zunächst und vor allem Hilfen
beim Aufwachsen und Unterstützung bei Pro-
blemen brauchen, bis in weite Teile der Poli-
zei plausibel machen konnte. An diesen Leit-
linien richtet sich das Recht (Kinder- und Ju-
gendhilferecht sowie das Jugendstrafrecht)
aus. Trotz aller immer wieder auflodernden
Debatten – die Grundlinien in der Realität der
Kriminalprävention sind geblieben: Hilfe statt
Strafe,  Vorrang der ambulanten Maßnahmen,
Stigmatisierungen sollen vermieden und
Chancen für Kinder und Jugendliche ermög-
licht werden (siehe DJI Bulletin 63, Sommer
2003).

Die Polizei – Dein Freund und
Pädagoge (?)

Diese Entwicklung hatte im Laufe der Jah-
re eine aus der Sicht der Jugendhilfe fragwür-
dige Wendung genommen, als die Polizei nun-
mehr bei sich einen besonderen pädagogischen
Impetus entdeckte. Dieser verführte sie dazu,
auf breiter Front ein eher pädagogisches Pro-
gramm anzubieten, so dass die originären Stel-
len, wie die Jugendhilfe/Jugendarbeit/der er-
zieherische Jugendschutz staunend vor dieser
Entwicklung standen und auch noch immer
stehen. In der Ausgabe 2/1999 des AJS FO-
RUM wurde dieses Thema aufgegriffen und
dort konnte man lesen, dass Polizeibeamte
Jugendliche auf der Straße betreuen, Anti-
Gewalt-Jugendgruppen anbieten, Streit-
Schlichter-Programme an Schulen ein und El-
ternabende zu Erziehungsfragen durchführen.
Zwar erfolge vieles in Zusammenarbeit mit
Fachleuten aus der Jugendhilfe, aus Sportver-
einen oder aus den Schulen. Immer häufiger
aber, so scheint es, übernehmen Polizeibeam-

te eigenständig originär pädagogische Aufga-
ben, die an sich nichts Neues darstellen und
beispielsweise von der Jugendarbeit traditions-
gemäß immer schon angeboten werden.

Diese „Grenzüberschreitung“ haben natür-
lich nachvollziehbare Gründe: Tagtäglich und
hautnah erleben Polizisten am ehesten die
„Schattenseiten“ der Gesellschaft: desolate
Familienverhältnisse, leidvolle Kinderschick-
sale, Drogenelend und die schrecklichen Aus-
wirkungen von Gewalt. Gelegentlich, so war
im o.a. AJS FORUM weiter zu lesen, „diagno-
stizierten sie echtes (oder vermeintliches) Ver-
sagen von Institutionen wie der Jugendhilfe
und der Schule und fühlen sich aufgerufen zu
handeln“.

Ich weiß, dass ich hier einen Punkt anspre-
che, der bei der Jugendhilfe sehr kritisch ge-
sehen wird, auf der anderen Seite aber auch
bei der Polizei hin und wieder zu Fragen führt,
ob denn dies alles zu den Aufgaben der Poli-
zei gehöre, was in dem Bereich in den letzten
Jahren aufgebaut worden ist. In einer Stellung-
nahme des Landeskriminalamtes auf den Ar-
tikel im AJS FORUM wurde darauf hingewie-
sen, dass die pädagogischen und erlebnisori-
entierten Maßnahmen von der Polizei „im
Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützt wer-
den können“ (siehe AJS FORUM 3/99 S. 7).
Dies kann aber nicht die Durchführung einer
Freizeitmaßnahme in eigener Zuständigkeit
sein. Die Übernahme von Aufgaben der Sozi-
alarbeiter soll damit ebenso ausgeschlossen
werden wie die Übernahme von Aufgaben der
Lehrer, indem Präventionsbeamte eigenstän-
dig Unterrichtseinheiten ohne inhaltliche Be-
teiligung von Lehrern durchführen. Die Un-
terstützung der Polizei findet dort ihre Gren-
zen, wo originäre Aufgaben anderer Verant-
wortungsträger übernommen werden sollen.

Neue „Präventive Räte“
Zu einer neuen Herausforderung der Ju-

gendhilfe, besonders für die schon seit Jahr-
zehnten bestehenden örtlichen Arbeitskreise
Kinder- und Jugendschutz unter Führung der
Jugendämter, wurden die seit Beginn der
1990er Jahre sich entwickelnden Kriminalprä-
ventiven Räte etc. Parallel dazu kamen weite-
re Arbeitsgemeinschaften/Arbeitskreise hinzu,
die sich mit Einzelfragen des Jugendschutzes
auseinandersetzen sollten: wie die Arbeitskrei-
se/Netzwerke gegen Gewalt im Umfeld an
Schulen oder zum Thema „Sexueller Miß-
brauch“. Im Sinne des gesamtgesellschaftli-
chen Ansatzes sollte Kriminalprävention auf
eine noch breitere Basis gestellt werden. Ju-
gendkriminalität oder Gewalt unter Jugendli-
chen spielen seitdem in diesen Gremien einen
Aspekt unter mehreren. Einige Arbeitskreise

Jugendschutz der Jugendhilfe fühlten sich an
den Rand gedrängt und reduzierten ihre Tätig-
keit oder stellten sie ein; andere Arbeitskreise
gingen in die Kriminalpräventiven Räte auf.
Auch ist zu beobachten, dass in einigen Kom-
munen die Arbeitskreise Jugendschutz beste-
hen blieben und weiterhin als Arbeitskreis für
die (Jugend-)Kriminalprävention schlechthin
arbeiten.

Ich kann mich nicht des Eindrucks erweh-
ren, dass hier etwas zuviel des guten getan
worden ist. Seitdem sind weder die Kreise noch
die Themen, die eine jugendspezifische Sub-
stanz haben, so ohne weiteres zu orten. Alle
Probleme sind nunmehr miteinander verwoben.
Was von der Ursachenanalyse zwar richtig er-
scheinen mag, ist aber vom Gesichtspunkt be-
sonderer Reaktionsformen auf jugendliche
Delinquenz her gesehen zu undifferenziert. Die
weiterhin hohe Tatverdächtigenbelastungszahl
(TVBZ) sollte Anlass sein, bei der Behandlung
des Problems Jugendkriminalität, Gewalt etc.
besonders arbeitsteilig vorzugehen.

Auch erfuhr das Wort „Prävention“ seit
Ende der 1980er Jahre eine besonders hohe
Wertschätzung. Seitdem kann man sich kaum
vor präventiven Bemühungen retten. Das ge-
samte Leben, so scheint es, ist der Prävention
untergeordnet. Unter dem Druck der öffentli-
chen Meinung diskutierte nunmehr auch die
Jugendarbeit ihre bis dahin selbstverständliche
Freizeitarbeit als besonderes Angebot der Prä-
vention. Mittlerweile wird aber an der infla-
tionären Verwendung des Begriffs Prävention
zunehmend Kritik laut, zumindest in der Ju-
gendarbeit. Selbstverständliche pädagogische
Angebote haben nichts mit einer besonderen
Prävention zu tun. Kinder und Jugendliche
sollen in der Jugendarbeit Spaß haben, sich
sozusagen zweckfrei betätigen und darüber
hinaus natürlich auch gefördert werden.

Die regelmäßigen Treffen und Arbeitstagun-
gen haben dazu beigetragen, dass die Koope-
ration zwischen beiden Bereichen Jugendhil-
fe und Polizei seit vielen Jahren fest verankert
ist und zu einer Vielzahl von gemeinsamen
Aktivitäten auch auf kommunaler Ebene ge-
führt hat. Die Sprachlosigkeit zu Beginn der
Auseinandersetzungen und das vorsichtige
Herantasten im Laufe der 1980er Jahre schei-
nen überwunden zu sein. Manchmal, so scheint
es, fehlt ein wenig das Salz in der Suppe, sprich
der kritische Dialog wie in früheren Jahren. Zu
vieles läuft zu reibungslos.

Jan Lieven (AJS)
Der Artikel stellt das (gekürzte) Redemanu-

skript auf der Jahrestagung des LAK Jugendhilfe

und Polizei NRW am 1. Oktober 2003

im Europa-Institut in Bocholt dar.
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Eine pädagogische Beurteilung
der Spiel- und Lernsoftware von
Computerspielen hat die Fachstel-
le Medienpädagogik/Jugendmedi-
enschutz des Kölner Jugendamtes
(genauer: Amtes für Kinder, Ju-
gend und Familie) vorgenommen.
Die Ergebnisse sind im Band 13
der Reihe Spiel- und Lernsoft-
ware pädagogisch beurteilt ver-
öffentlicht. Die neue Schrift do-
kumentiert ein medienpädagogi-
sches Projekt und Verbundsystem,
das seit 13 Jahren besteht (u.a. mit
FH Köln, Bundeszentrale für po-
litische Bildung). Mit den Ar-

beitshilfen soll Kindern und Ju-
gendlichen ein „aktiver, kreativer
und auch kritischer Zugang zur
Computernutzung ermöglicht
werden“. Jährlich werden dazu bis
zu 400 Computer- und Konsolen-
spiele sowie Edutainment-Pro-
gramme beurteilt. Im Heft 13 sind
80 solcher Spiel- und Lernpro-
gramme beschrieben. Bezug beim
Amt für Kinder, Jugend und Fa-
milie, Fachstelle Medienpädago-
gik/Jugendmedienschutz, Im Me-
diaPark 7, 50670 Köln, Telefax
0221/5743-279; Kosten: 4 Euro
plus Versandkosten.
 jak@komed.de.

Bei der Freiwilligen Selbstkon-
trolle Multimedia Diensteanbieter
(FSM) gibt es zwei aktuelle Infor-
mationen zum Thema Internet:
einmal das Faltblatt Internet-
Guide für Eltern und die Bro-
schüre für Kinder Kindersache –
Der Inter Guide für Kids (DIN
A 5 Broschüre, 36 Seiten). Bestel-

lungen an die FSM, Kopernikus-
str. 35, 10243 Berlin, Telefax 030/
29 04 69-96 oder

hotline@fsm.de.

Aktuelle Informationen zu
Cannabis gibt es beim Jugendamt
der Stadt Eschweiler. Das Papier
hat der Arbeitskreis Prophylaxe
für Stadt und Kreis Aachen her-
ausgegeben (DIN A 4, 16 Seiten).
Behandelt werden neben den
strafrechtlichen Aspekten auch
Fragen zu den Rechtspflichten der
Lehrpersonen beim illegalen Be-
täubungsmittelmißbrauch. Außer-
dem wird eine „Neubewertung
des jugendlichen Cannabiskon-
sums“ vorgenommen. Exemplare
können angefordert werden beim
Jugendamt Eschweiler, Herr
Schroeder, Rathausplatz 1, 52249
Eschweiler
( franz.schroeder@eschweiler.de)

Auf 185 Seiten haben das Lan-
desjugendamt Rheinland und die
Katholische Fachhochschule
NRW ihre gemeinsame Tagung
Suchtfalle Familie?! Forschung
und Praxis zu Lebenswelten
zwischen Kindheit und Erwach-
senenalter dokumentiert. Anfra-
gen nach dem Bezug können ge-
richtet werden an: Kath. FH NRW,
Abt. Köln, Prof. Dr. Michael
Klein, Wörthstr. 10, 50668 Köln,
Telefax 0221/7757-180;
 a.pauly@kjhnw.de.

Das Medienprojekt Wuppertal
e.V. hat neue Jugendvideopro-
duktionen herausgebracht. Dazu
gehört u.a. eine Dokumentations-
reihe zum Thema Rechtsextremis-
mus und ein Film über das Leben
von Jugendlichen in Israel und
Deutschland. Die Videos entste-
hen in medienpädagogischen Pro-
jekten mit Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen. Sie werden
zum Kauf angeboten (meist 30
Euro; Ausleihe 10 Euro) und kön-
nen zum nichtgewerblichen Ver-
leih und zur öffentlichen Auffüh-
rung benutzt werden. Auskunft:
Medienprojekt Wuppertal e.V.,
Hofaue 55, 42103 Wuppertal, Te-
lefax 0202/44 68 691; oder Infor-

mationen unter
www.medienprojekt-wuppertal.de

borderline@wuppertal.de

Über Beschäftigungsverbote,
Arbeitszeiten und gesundheitliche
Betreuung u.a. im Rahmen des
Jugendarbeitsschutzes infor-
miert ein Faltblatt des Staatlichen
Amtes für Arbeitsschutz, Huber-
tusstr. 13, 45657 Recklinghausen,
Telefax 02361/16159;
  k.gerhard@stafa-re.nrw.de

Aus den Landesstellen
Kinder- und Jugendschutz

Die AJS Hamburg hat einen
Ratgeber für Eltern, Lehrperso-
nen und Schüler/innen zur Kon-
fliklösung beim Thema Mobbing
unter Kindern und Jugendli-
chen in der Schule herausge-
bracht (DIN A 4 Heft, 35 Seiten).
Bestellung an die AJS Hamburg

e.V., Hellkamp 68, 20255 Ham-
burg, Telefax 040/410 980 92 oder

ajs-HH@t-online.de.

Bei der Landesstelle Kinder- und
Jugendschutz Sachsen-Anhalt e.V.
gibt es zwei neue Broschüren: ein-
mal zu LAN-PARTYS und zum
Thema Handy. Anfragen an Lan-
desstelle Kinder- und Jugendschutz
Sachsen-Anhalt e.V., Freiligrathstr.
11, 39108 Magdeburg, Telefon
0391/73 46 246 oder

jugendschutz@jugend-lsa.de.

Grenzen und Brücken – Ar-
beitsmaterialien zu Prävention
und Geschlecht heißt die Arbeits-
hilfe der Landesstelle in Nieder-
sachsen und der Bundesarbeitsge-
meinschaft Kinder- und Jugend-
schutz. Nachfragen an die Lan-
desstelle Jugendschutz Nieder-
sachsen, Leisewitzstr. 26, 30175

Hannover, Telefax 0511/
283 49 54, info@jugend-
schutz-niedersachsen.de.

Aus fünf Broschüren und einer
CD-Rom besteht das neue Mate-
rialpaket zum Thema Computer-
spiele, Internet und Gewalt der
Aktion Jugendschutz Bayern e.V.
Das Paket ist unter dem Thema er-
schienen „Aufwachsen in Ac-
tionwelten“. Einzelthemen sind:
Grenzen und Übergänge medialer
und realer Gewalt, Computerspie-
le als Spaßfaktor oder Gewalttrai-
ning? oder Wo und wie greift der
Jugendmedienschutz? Bezug: Ak-
tion Jugendschutz (AJ) Landesar-
beitsstelle Bayern e.V., Fasanerie-
str. 17, 80636 München, Telefax
089/12 15 73-99,

info@aj-bayern.de.

Konflikte lösen – Gewalt ver-
meiden lautet die Broschüre der
ajs Baden-Württemberg. Sie gibt
Hinweise auf Prävention und In-
tervention bei Konfliktlösungen.
ajs bw, Stafflenbergstr. 44, 70184
Stuttgart, Telefax 0711/2 37 37-30,

info@ajs-bw.de

Das Kreisjugendamt Olpe hat
auch für 2004 wieder ein Refe-
rentenverzeichnis Kinder- und
Jugendschutz herausgegeben.
Anfragen beim Kreis  Olpe, Ju-
gendamt, Klaus Brüning, Postfach
1560, 57445 Olpe, Telefax 02761/
94503-457 oder

kj_bruening@kreis-olpe.de.

Vom Hein Knack Theater gibt
es das Programm für 2004, u.a.
Theaterstücke zu Konsum, Drogen,
Lebenskompetenz. Hein Knack
Theater, Heinz Diedenhofen, Ke-
gelswies 26, 53773 Hennef, Telefax
02242/91 71 80,   HeinzW.
Diedenhofen@t-online.de.
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„Ich kann mich auch nicht daran erin-
nern, große Angst vor meiner Geburt ge-
habt zu haben.“

Sir Peter Ustinov † auf die Frage, ob er
Angst vor dem Tod habe.

„Meine Mutter liebte Kinder – sie hätte
alles gegeben, wenn ich eins gewesen
wäre.“

Julius „Groucho“ Marx (1890 bis 1977),
amerikanischer Komiker

„Der Computer ist das einzige Instru-
ment, auf der Sie Alt + Entfernen gleich-
zeitig drücken können.“

Bemerkung am Samstag, dem 20. Sep-
tember 2003 in 3SAT

„Wenn wir in unserem Alter aufhören
würden, würde es unseren ganzen Körper
durcheinander bringen. Der Streß wäre
schädlicher als das bißchen Nikotin.“

Loki Schmidt zur Nachrichtenagentur
afp

„Das Studio lag zwischen dem Ludwigs-
hafener Friedhof und dem Schlachthof. Ex-
akt 20 Jahre später wissen wir, dass sich
diese Wahl bei aller Zufälligkeit stilbildend
auf die deutsche Medienlandschaft auswir-
ken sollte.“

Die Welt über 20 Jahre Privatfernsehen
(1984 – 2004)

„Kennen Sie die Apotheken-Rundschau?
Das ist die Bravo für Rentner.“

Aus einer Büttenrede im Kölner Karne-
val 2004

„Deutschland sucht den Superfahrer.“

Der Kölner Stadt-Anzeiger über den
Crash von Daniel Kübelböck

„Ein Gesetz muss kurz sein, damit es von
Unkundigen desto leichter behalten werde.“

Publius Cornelius Tacitus (ca. 50 bis nach
116), römischer Geschichtsschreiber

„Ich habe Verspätung wegen eines gro-
ßen Schneesturms in Berlin. Es war eigent-
lich ein Schneestürmchen. Aber wir lieben
in Deutschland ja die Katastrophen. Des-
halb – es war ein Schneesturm.“

Bundeswirtschaftsminister Wolfgang
Clement im Januar 2004 bei der Eröff-
nung der Internationalen Möbelmesse in
Köln

●

●

Auf dem 9. Deutschen Präventionstag (17. bis 18. Mai 2004 in der Liederhalle in Stutt-
gart) werden sich die AJS NRW und die ajs Baden-Württemberg mit eigenen Ständen und
Workshops beteiligen. Zahlreiche Vorträge und Arbeitsgruppen werden das Thema „Kom-
munale Kriminalprävention“ behandeln. Der DPT wird wieder begleitet durch eine Aus-
stellung, an der über 100 Organisationen teilnehmen werden (siehe hierzu Beilage).
Weitere Einzelheiten sind unter www.praeventionstag.de zu erfahren.

Der 12. Deutsche Jugendhilfetag findet vom 2. bis 4 Juni 2994 in Osnabrück statt.
Einige Landesstellen und die Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz (BAJ)
werden dort mit einem Stand vertreten sein. Zusätzlich werden von der BAJ zwei Fachver-
anstaltungen angeboten: Elternarbeit bei der Vermittlung von Medienkompetenz (3. Juni)
und Jugendschutz in Ferienländern (4. Juni).
Anfragen an Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen (LJS), Hannover,
Telefon 0511/858788; info@jugendschutz-niedersachsen.de

Praktische Ansätze bei der Gewaltprävention im interkulturellen Kontext will die Ver-
anstaltung am 11. Mai 2004 im Kolpinghaus in Köln behandeln (AJS und Kath. Landesar-
beitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz NW, Münster). Vorgestellt werden die Ansät-
ze der interkulturellen Mediation, des Anti-Aggressionstrainings mit türkischstämmigen
Jugendlichen sowie stadtteilorientierte Straßensozialarbeit mit Jungengangs.
Informationen gibt es bei Carmen Trenz (AJS), Telefon 0221/92 13 92-18 oder

carmen.trenz@mail.ajs.nrw.de

Am 14. Juni findet im Mediapark in Köln die Veranstaltung der AJS und der Stadt Köln/
Jugendamt zum Thema Der neue Jugendmedienschutz und die Praxis ein Jahr nach
der Gesetzesreform statt. Alle sind herzlich eingeladen, die sich über die zahlreichen
Neuerungen und die Folgen in der Praxis informieren wollen. Das Tagungsprogramm ist
u.a. unter www.ajs.nrw.de oder www.jukobox.de / – Jugendamt erhältlich. Informationen
bei Beate Roderigo (AJS) Telefon 0221/92 13 92-14; beate.roderigo@mail.ajs.nrw.de@@

@@

@@
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